
Feuerwehr            

Neunkirchen         
 

- Antrag - 

auf Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen 
  

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen im Löschbezirk: 

 Innenstadt  Hangard  Münchwies  Wiebelskirchen 

 Wellesweiler  Furpach  Ludwigsthal 
 
Personalien 
 

   
Name Vorname Staatsangehörigkeit 

   
Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht 

 
Aktuelle Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

  
Telefon Schule / Ausbildungsstätte  
 
Gesundheit und körperliche Einschränkungen 
 
Ich bin 
 

 
 

 
Schwimmer 

 
 

 
Nichtschwimmer 

Folgende Krankheiten (Diabetes, Herzleiden, o. ä.), Behinderungen, Beschwerden oder Allergien (Arznei, 
Lebensmittel, o. ä.) sind bekannt: 

 
 
 
Erziehungsberechtigte 
 

  
Name, Vorname Name, Vorname 

  
Straße, Nr. Straße, Nr. 

  
PLZ, Ort PLZ, Ort 

  
Telefon Telefon 
  
Einwilligung / Verpflichtung 
 

 Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass Veranstaltungen der 
Jugendfeuerwehr dokumentiert werden und ggf. angefertigtes Bild- und Filmmaterial sowie Name 
und Alter im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr in den klassischen Medien (TV, 
Radio, Zeitung) sowie den sozialen Netzwerken unter städtischer Federführung verwendet werden 
dürfen. 

Über die weiteren datenschutzrechtlichen Regelungen bin ich informiert worden. Die Anlage I zu 
diesem Antrag habe ich zur Kenntnis genommen und willige in diese ein. 

 Ich verpflichte mich, 

▪ an den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig teilzunehmen. Als Ausnahme gelten 
Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder dringende persönliche 
Angelegenheiten. Die verantwortlichen Jugendbetreuer sind in den o. g. Fällen zu informieren. 

▪ die bei der Jugendfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie Fahrzeuge und Geräte pfleglich 
zu behandeln und ausschließlich zu dienstlichen Zwecken zu benutzen. Bei mutwilliger 
Beschädigung haftet die gesetzliche Vertretung (Erziehungsberechtigte).  

weiblich
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▪ durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr 
beizutragen.  

▪ zu Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr den kürzesten Weg von der Wohnung zum 
Feuerwehrhaus und zurück zu benutzen, da ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der 
Gemeindeunfallversicherung besteht.  

▪ bei allen Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, während 
meiner Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr, die Regelungen des Jugendschutzgesetzes zu 
beachten. 

▪ für den Fall, dass die Jugendfeuerwehr-Betreuer aus organisatorischen, personellen oder 
sonstigen Gründen den Heimweg nicht organisieren können, diesen in Absprache mit dem/der 
Erziehungsberechtigten selbst zu organisieren.  

▪ die Anweisungen der Jugendfeuerwehr-Betreuer zu befolgen. 

Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Verpflichtung aus der 
Jugendfeuerwehr ausgeschlossen werden kann.  

 

  

 
Datum, Unterschrift Antragsteller/in 

 

 

 Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertretung 

- wird von der Feuerwehr ausgefüllt – 

      
Der Antrag wird   befürwortet  nicht befürwortet  

 

  Bemerkung / Begründung 

 
Neunkirchen, 

 

                                                                (Löschbezirksführer)  
 
 
 

      
Der Antrag wird   befürwortet  nicht befürwortet  

 

  Bemerkung / Begründung 

 
Neunkirchen, 

 

                                                                (Wehrführer)  
 
 
 
Die formellen Voraussetzungen für die Aufnahme  liegen vor /  liegen nicht vor. 
 
 
 

      
Dem Antrag wird   zugestimmt  nicht zugestimmt  

 

  Bemerkung / Begründung 

 
Neunkirchen, 

 

                                                        (Der Oberbürgermeister i.A.)  
 
 
 
 

Feuerwache Neunkirchen, Friedensstraße 11, 66538 Neunkirchen Tel.: 06821 / 202 800 Fax: 06821 / 17 622 
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- Anlage I - 

zum Antrag auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen 
  

Datenschutzhinweise 

1. Zweck und Rechtsgrundlagen 

Im Rahmen der Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen ist es für 
den Dienstbetrieb erforderlich, personenbezogene Daten zu erfassen, zu speichern und zu 
verarbeiten. Grundsätzlich gilt, dass der Schutz personenbezogener Daten für die Kreisstadt 
Neunkirchen von höchster Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung Ihrer Personendaten erfolgt rechtmäßig auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
DSGVO: 

 Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben (Buchstabe 
a). 

 Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt (Buchstabe c). 

 Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde (Buchstabe e). 
 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die Personen individuell zugeordnet sind. Hierzu 
zählen u.a. Name, Postanschrift, Personalnummer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die 
Daten werden bei der Kreisstadt Neunkirchen in einem Dateisystem (Verwaltungsprogramm) 
sowie in schriftlicher Form erfasst und verarbeitet. 

3. Verwendung der Daten 

Die personenbezogenen Daten werden in folgenden Fällen verarbeitet bzw. weitergegeben: 

 Anmeldungen zu Lehrgängen und Weiterbildungen 
 Versicherungsangelegenheiten 
 Arbeitsmedizinische Angelegenheiten 
 übergeordnete Behörden 
 Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte 
 intern an andere Ämter der Stadtverwaltung 
 Kreis-, Landes-, Bundesfeuerwehrverband 
 statistische Auswertungen 
 Einsatzberichte 
 Veröffentlichung in Form von Bildern und Beiträgen (mit Namensnennung) 

- auf der offiziellen Internetseite der Kreisstadt Neunkirchen 
- in den sozialen Medien unter städtischer Federführung 
- in den klassischen Medien (Zeitung, TV, Radio) unter städtischer Federführung 

Sollte die Kreisstadt Neunkirchen beabsichtigen Ihre personenbezogenen Daten zu einem 
anderen Zweck, als oben angegeben verwenden, so werden Ihnen die hierzu maßgeblichen 
Informationen zur Verfügung gestellt. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie es für den Dienstbetrieb im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der Feuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen erforderlich ist, bzw. wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Bearbeitung und 
Dokumentation notwendig ist. 
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5. Betroffenenrechte 

Ihnen stehen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung folgende Rechte zu: 

 Bei einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie ein Recht auf Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Artikel 15 DSGVO). 

 Sollten die verarbeiteten Daten unrichtig sein, haben Sie ein Recht auf Berichtigung (Artikel 
16 DSGVO). 

 Sie können die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen und gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einlegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
vorliegen (Artikel 17, 18, 21 DSGVO). 

 Ihnen steht ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu, wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben, oder ein Vertrag dazu berechtigt und die Datenverarbeitung mit 
automatisierten Verfahren durchgeführt wird (Artikel 20 DSGVO). 

Sollten Sie von den oben genannten Rechten Gebrauch machen wollen, prüft die Kreisstadt 
Neunkirchen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

6. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde – Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Str. 12, 66111 
Saarbrücken, Tel.: 0681/947810, E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de, wenn sie der 
Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 

7. Notwendigkeit der Datenverarbeitung und Widerrufsrecht 

Für die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr und Ihre Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Feuerwehrangehöriger sowie für den internen Dienstbetrieb, ist es unbedingt erforderlich, Ihre 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Bei einer Nichtzustimmung oder einem Widerruf 
kann eine Aufnahme nicht erfolgen bzw. ein Dienstverhältnis nicht weiter fortgeführt werden. 

8. Kontaktdaten 

Verantwortlicher 

Kreisstadt Neunkirchen 
Der Oberbürgermeister 
Amt für Umwelt, Brandschutz und 
Rettungswesen 
Oberer Markt 16 
66538 Neunkirchen 
Telefon: 06821 / 202 235 
E-Mail: feuerwehr@neunkirchen.de 

 Datenschutzbeauftragter 

Herr Hans-Jürgen Kiefer 
ASZ Büro für Arbeitssicherheit 
Dirminger Straße 22a 
66571 Eppelborn 
E-Mail: datenschutz@neunkirchen.de 

9. Einwilligung 

Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner, für mein Dienstverhältnis in der Freiwilligen 
Feuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen, notwendigen persönlichen Daten unterrichtet worden zu 
sein und stimme der Datenverarbeitung zu. 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift Antragsteller/in  


